B3-UV1 – Gesetzliche Regeln					  	      BezE 01.04.2024
Änderungen und Neuregelungen in Gesetzen sowie Verordnungen. 
Änderungen für die Regelungen der Preise in der Grund- und Ersatzversorgung
Bei den Preisen in der Grundversorgung darf ab dem 1. November 2022 nicht mehr zwischen Bestands- und Neukunden unterschieden werden.
· Die Preise der Ersatzversorgung dürfen seit dem 29. Juli 2022 höher sein als die der Grundversorgung.
· Die Preise in der Ersatzversorgung dürfen jederzeit zum ersten und fünfzehnten eines Monats angepasst werden.
Ankündigungsfristen für die Beendigung der Energiebelieferung
Seit dem 29. Juli 2022 müssen Energielieferanten frühzeitig anzeigen, wenn sie die Tätigkeit als Energielieferant beenden wollen:
· Anzeige muss mindestens drei Monate im Voraus bei der Bundesnetzagentur erfolgen
· Gleichzeitig müssen betroffene Haushaltskunden und der Netzbetreiber informiert werden.
· Die Information muss ebenfalls auf der Internetseite veröffentlicht werden

Vereinfachte Kündigung im Internet
Seit dem 1. Juli 2022 müssen Lieferanten auf ihrer Webseite einen Kündigungsbutton installieren:
· Verträge, die elektronisch abgeschlossen werden können, müssen über den Button kündbar sein
· Zugang der Kündigungserklärung ist sichergestellt

Laufzeit und Kündigungsfrist bei Energielieferverträgen
Bei Abschluss eines neuen Energieliefervertrages seit dem 1. März 2022 gelten die nachfolgenden Regelungen: 
· Die Erstlaufzeit darf weiterhin zwei Jahre betragen
· Eine stillschweigende Verlängerung von einem Jahr, ohne die Möglichkeit zwischenzeitlich zu kündigen, ist nicht mehr zulässig
· Die Kündigungsfrist darf nach Ablauf der Erstlaufzeit maximal einen Monat betragen

Änderungen und Ergänzungen der Strom- und Gasgrundversorgung
Dezember 2021
Ab sofort gelten strengere Bedingungen für Sperrungen in der Grundversorgung:
· Sperrungen sind erst ab einem Zahlungsverzug von zwei Monatsabschlägen und mindestens 100 Euro möglich 
· Grundversorger müssen eine Vereinbarung anbieten, um eine Sperrung abzuwenden. Diese enthält ein Ratenzahlungsangebot und eine Weiterversorgung auf Vorauskasse.

Darüber hinaus gilt: Alle Lieferanten, also nicht nur Grundversorger, müssen darüber informieren, wie sich eine Sperrung verhindern lässt.
Mehr Verbraucherrechte in der Energiewelt von morgen 
Juli 2021
Mit der Umsetzung der europäischen Richtlinie 2019/944 in der Novelle des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) erweitern und verbessern sich die Rechte für Verbraucherinnen und Verbraucher in Bezug auf Stromrechnungen, Verbrauchsermittlung und bei Verträgen und Tarifen. 
Die Novelle des EnWG bringt mehr Transparenz und einen stärkeren Verbraucherschutz. 
Strom- und Gasvertrag
1. Vertragsabschluss
· Energielieferanten dürfen Verträge mit Ihnen als Haushaltskunde nur noch in Textform abschließen.
· Textform bedeutet zum Beispiel per Brief, Fax, E-Mail oder SMS mit einem Widerrufsrecht von 14 Tagen.
· Mündliche oder telefonische Vertragsabschlüsse allein sind nicht mehr erlaubt
Erweiterung der verpflichtenden Vertragsangaben
· Angabe, ob der Messstellenbetrieb und dafür anfallende Kosten in den vertraglichen Leistungen enthalten sind
· Die genaue Tarif- bzw. Produktbezeichnung
· Hinweis, ob die Belieferung im Rahmen der Grundversorgung oder außerhalb der Grundversorgung erfolgt
· Hinweis auf den unentgeltlichen und zügigen Lieferantenwechsel
Vertragszusammenfassung 
· Nach dem Vertragsschluss muss Ihnen der Energielieferant eine knappe und leicht verständliche Zusammenfassung der wichtigsten Vertragsbedingungen zur Verfügung stellen.
· Diese Vertragszusammenfassung enthält u.a. den Preis, mögliche Bonuszahlungen, das Datum des Belieferungsbeginns, die Kündigungsfrist und Mindestvertragslaufzeit.
2. Einheitliche Regelungen zur Verbrauchsermittlung 
· Der Lieferant kann entweder den Zählerstand des Netzbetreibers/Messstellenbetreibers nutzen, selber ablesen oder Sie zur Ablesung auffordern. Schätzungen sind nur ausnahmsweise erlaubt.
· Sie können widersprechen, wenn es Ihnen nicht zugemutet werden kann, selber den Zähler abzulesen
3. Verpflichtende Angaben auf der Rechnung erweitert
· Rechnungsbetrag und Zahldatum müssen klar erkennbar und hervorgehoben sein.
· Der Energielieferant muss angeben, wie Sie mit ihm telefonisch und elektronisch Kontakt aufnehmen können.
· Die verschiedenen Preisbestandteile wie Steuern, Abgaben, Umlagen, Netz- und Messentgelte müssen gesondert ausgewiesen sein; in Gasrechnungen auch die Kosten des CO2-Preises
· Wenn Sie es wünschen, muss Ihnen die Rechnung erläutert werden.
4. Guthabenauszahlung 
· Ihr Guthaben muss Ihnen innerhalb von zwei Wochen ausgezahlt oder mit der nächsten Abschlagszahlung verrechnet werden.
5. Einheitliche Regelung beim Umzug
· Als Haushaltskunde haben Sie ein Sonderkündigungsrecht, wenn Sie umziehen. 
Bedingung: Der Lieferant bietet Ihnen am neuen Wohnort keine Belieferung zu denselben Konditionen an
Habe ich bei einem Umzug ein Sonderkündigungsrecht? 
· Energielieferverträge enden nicht automatisch, wenn Sie aus einer Wohnung/einem Haus ausziehen. Sie müssen Ihren Vertrag aktiv kündigen oder sich mit Ihrem Lieferanten auf eine Weiterbelieferung am neuen Wohnsitz einigen.
· Bei einem Umzug haben Sie grundsätzlich ein Sonderkündigungsrecht (§ 41b Abs. 4 EnWG). Bietet Ihnen der Lieferant jedoch innerhalb von zwei Wochen an, den Vertrag an Ihrem neuen Wohnsitz zu den gleichen Konditionen weiterzuführen, haben Sie kein Sonderkündigungsrecht. Eine „Umzugsgebühr“ darf der Lieferant nicht berechnen.
· Ist die Belieferung an dem neuen Wohnsitz nicht möglich (zum Beispiel, weil dort bereits ein Energieliefervertrag besteht oder der Lieferant dort nicht tätig ist), gilt Ihre Sonderkündigung und der Vertrag wird beendet.
· Die Kündigungsfrist beträgt 6 Wochen – Ihre Kündigung muss daher spätestens 6 Wochen vor Ihrem konkreten Umzugstag bei Ihrem Lieferanten ankommen.
· Aus Ihrer Kündigungserklärung sollte deutlich hervorgehen, welchen Vertrag (Vertragsnummer) Sie zu welchem Zeitpunkt kündigen wollen. Bei einer Sonderkündigung wegen eines Umzugs müssen Sie die neue Adresse oder die neue Zählernummer bzw. Marktlokations-ID angeben. Fordern Sie außerdem eine Bestätigung der Kündigung an!
· Wenn Sie in der Grundversorgung beliefert werden (Grundversorgungsvertrag),
können Sie jederzeit den Vertrag mit einer Frist von 2 Wochen kündigen (§ 20 Abs. 1 StromGVV/GasGVV). Bei der Übergabe der Wohnung immer die Zählerstände für Strom, Gas und Wasser notieren. Übergabeprotokoll mit einem Foto des Zählerstands.
Verpflichtende Kündigungsbestätigung
· Ihre Kündigung muss der Lieferant innerhalb einer Woche bestätigen (gilt nur für Haushaltskunden).
